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Der Mindestlohn kommt – und er geht 
alle etwas an! 
Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutsch-
land ein allgemeiner flächendeckender 
gesetzlicher Mindestlohn. "Die Höhe des 
Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 
2015 brutto 8,50 EUR je Zeitstunde." 
Klingt einfach – und viele Arbeitgeber 
denken, der Mindestlohn geht sie nichts 
an. Das ist falsch. Das Mindestlohnge-
setz findet auf alle Arbeitgeber Anwen-
dung, auch wenn sie selbst eine – mög-
licherweise sogar deutlich – über dem 
Mindestlohn von EUR 8,50 pro Stunde 
liegende Vergütung zahlen. 

 

Grundsätze 
Gemäß § 20 des Gesetzes zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns 
(Mindestlohngesetz – "MiLoG") sind 
alle (privaten und öffentlichen) Arbeit-
geber mit Sitz im In- oder Ausland 
verpflichtet, ihren im Inland beschäf-
tigten Arbeitnehmern ein Arbeitsent-
gelt mindestens in Höhe des jeweils 
geltenden Mindestlohns nach § 1 Abs. 
2 MiLoG und spätestens zu dem in 
§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MiLoG genann-
ten Zeitpunkt zu zahlen. § 22 Abs. 1 S. 
1 MiLoG legt den persönlichen An-
wendungsbereich fest: Erfasst sind 
alle Arbeitnehmer, einschließlich 
derer, die eine Vergütung über dem 
Mindestlohn beziehen und mit Ein-

schränkungen auch die in der Öffent-
lichkeit viel diskutierten Praktikanten. 

Bei Zahlung einer über dem Mindest-
lohn liegenden Vergütung ist diese 
nach der Konzeption des Gesetzge-
bers aufzuteilen in eine dem Mindest-
lohngesetz unterliegende Vergütung 
(Sockelbetrag) und eine darüber 
hinausgehende, vom Mindestlohnge-
setz nicht erfasste Vergütung. 

Welche Folgen sich aus der uneinge-
schränkten Anwendbarkeit des Min-
destlohngesetzes ergeben und wel-
chen Problemen sich alle Arbeitgeber 
nunmehr stellen müssen, ist Gegen-
stand der nachfolgenden Ausführun-
gen. 

Bestandteile des 
Mindestlohns 
"Die Höhe des Mindestlohns beträgt 
ab dem 1. Januar 2015 brutto 
8,50 EUR je Zeitstunde." 

Übliche Vergütungssysteme in 
Deutschland sehen eine Vielzahl von 
verschiedenen Vergütungsmodellen, 
Entgeltbestandteilen, Zahlungsbedin-
gungen und Fälligkeitsregelungen vor, 
die aufgrund der engen Formulierun-
gen im Mindestlohngesetz auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Gesetz über-
prüft und zukünftig gegebenenfalls 
angepasst werden müssen. 

 November 2014 Newsletter 

 

Inhalt 
 Grundsätze 
 Bestandteile des Mindestlohns 
 Mindestlohn je Zeitstunde 
 Fälligkeit des Mindestlohns 
 Überstunden und Arbeitszeitkonten 
 Unabdingbarkeit des Mindestlohns 
 Geringfügig Beschäftigte 
 Stück- und Akkordlohn 
 Haftung des Auftraggebers 
 Arbeitgeber mit Sitz im Ausland 
 Kontrolle und Durchsetzung durch Behörden 
 Erstellung und Bereithaltung von Dokumenten 
 Unterschreitung des Mindestlohns 
 Sanktionen 
 Anpassungsbedarf 



2 Der Mindestlohn kommt – und er geht alle etwas an! 

   

 

Schwierig ist dabei schon die Fest-
stellung, welche Entgeltbestandteile 
überhaupt bei der Berechnung des 
Mindestlohns zugrunde gelegt werden 
dürfen. So führt die vom Gesetzgeber 
verlangte Zahlung des Mindestlohns 
"je Zeitstunde" dazu, dass zumindest 
ein Großteil der unabhängig von der 
einzelnen Zeitstunde oder außerhalb 
des Fälligkeitszeitraums geleisteten 
Zahlungen des Arbeitgebers für die 
Bemessung der Höhe des Mindest-
lohns unbeachtlich ist. 

Dies gilt insbesondere für Provisionen, 
aber auch für typische Einmalzahlun-
gen wie ein 13. Gehalt, Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld, sonstige Jahres-
sonderzahlungen – diese sind bei der 
Bemessung der Höhe des Mindest-
lohns nur berücksichtigungsfähig, 
wenn sie (bzw. in dem Monat in dem 
sie) zu dem jeweils nach dem Min-
destlohngesetz geltenden Fälligkeits-
termin tatsächlich gezahlt werden. 

Auch Leistungen, die aus sozialen 
oder betrieblichen Gründen gewährt 
werden oder mit denen ein sonstiger 
eigener Zweck verfolgt wird, wie Jubi-
läumszahlungen, Kinderzuschläge, 
vermögenswirksame Leistungen, 
Arbeitgeberbeiträge zu einer betriebli-
chen Altersversorgung, aber auch 
Sachleistungen wie Dienstwagen, 
Job-Tickets, Essens- oder Tankgut-
scheine, Deputate usw. werden nicht 
berücksichtigt, sondern sind zusätz-
lich zu dem Mindestlohn zu zahlen. 
Das gleiche gilt für Zahlungen, die 
nicht unwiderruflich zugesagt werden. 

Leistungen, die als Kompensation für 
besondere Erschwernisse oder Kos-
tenaufwand gezahlt werden, müssen 
ebenfalls unberücksichtigt bleiben. 
Dies gilt etwa für Überstundenzu-
schläge, Sonntags-, Feiertags-, 
Nacht-, Schmutz-, Gefahren- und 
(Wechsel-)Schichtzulagen, Akkord- 
und Prämienlohn, Wegegeld und 

Fahrtkostenzuschüsse, Reisekosten-
pauschalen, Kleider oder Reinigungs-
geld. 

Mindestlohn je 
Zeitstunde 
Nach dem Mindestlohngesetz bemisst 
sich die Höhe des Mindestlohns nach 
der "je Zeitstunde" geleisteten Zah-
lung (§ 1 Abs. 1 MiLoG). Fraglich ist 
allerdings, ob dabei eine Durch-
schnittsbetrachtung angestellt werden 
darf oder tatsächlich sichergestellt 
werden muss, dass der Mindestlohn 
für jede einzelne Arbeitsstunde ge-
zahlt wird.  

Schwierig kann auch die Feststellung 
sein, wann mindestlohnrelevante 
"Arbeitszeit" anzunehmen ist. Unklar 
ist z.B., ob zukünftig für Zeiten von 
Bereitschaftsdienst zwingend der 
volle Mindestlohn gezahlt werden 
muss oder wie bisher angesichts der 
geringeren Beanspruchung der Ar-
beitnehmer in diesen Zeiten auch 
eine geringere Vergütung als die für 
die Vollarbeit zu entrichtende Vergü-
tung möglich bleibt. Die gleiche Frage 
stellt sich für die zwar nicht als Ar-
beitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes geltende, jedoch häufig eben-
falls geringer vergütete Rufbereit-
schaft. In jedem Fall ist der Mindest-
lohn für Stunden zu leisten, in denen 
der Arbeitnehmer während solcher 
Zeiten tatsächlich tätig war. Schließ-
lich ist unklar, ob bisher weder als 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit-
gesetzes geltende, noch vergütungs-
pflichtige Vor- und Nacharbeiten oder 
Wege- und Reisezeiten nunmehr vom 
Arbeitgeber mit dem Mindestlohn zu 
vergüten sind. 

Fälligkeit des Min-
destlohns 
Nach dem Mindestlohngesetz muss 
der Mindestlohn spätestens am letz-
ten Bankarbeitstag des Monats, der 
auf den Monat folgt, in dem die Ar-
beitsleistung erbracht wurde, ausbe-
zahlt werden (§ 2 Abs. 1 S. 1 MiLoG). 

Aus diesem Grund muss der Arbeit-
geber in Fällen, in denen der Arbeit-
nehmer zwar Anspruch auf eine den 
Mindestlohn übersteigende Vergütung 
hat, die Zahlung aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt fällig wird, zumin-
dest den Mindestlohn zu dem jeweils 
geltenden Fälligkeitstermin und somit 
früher als üblich oder vertraglich ver-
einbart ausbezahlen. 

Überstunden und 
Arbeitszeitkonten 
Zum letzten Bankarbeitstag des Fol-
gemonats sind nicht nur die verein-
barten Arbeitsstunden, sondern sämt-
liche tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden zum Mindestlohnsatz auszu-
zahlen. Abweichungen sind nur zu-
lässig, wenn die Arbeitsstunden auf 
einem schriftlich vereinbarten Arbeits-
zeitkonto eingestellt werden (§ 2 Abs. 
2 S. 1 MiLoG). Eine schriftliche Ver-
einbarung liegt auch vor, wenn das 
Arbeitszeitkonto in einer Betriebs-
/Dienstvereinbarung oder in einem 
normativ oder infolge schriftlicher 
Inbezugnahme geltenden Tarifvertrag 
geregelt ist. Auch dann müssen die in 
das Arbeitszeitkonto eingestellten 
Arbeitsstunden allerdings spätestens 
innerhalb von zwölf Kalendermonaten 
nach ihrer monatlichen Erfassung 
durch bezahlte Freizeitgewährung 
oder Zahlung des Mindestlohns aus-
geglichen werden, soweit der An-
spruch auf den Mindestlohn für die 
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geleisteten Arbeitsstunden nicht be-
reits durch Zahlung des verstetigten 
Arbeitsentgelts erfüllt ist. Zudem 
dürfen die auf das Arbeitszeitkonto 
eingestellten Arbeitsstunden monat-
lich jeweils 50 Prozent der vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit nicht über-
steigen.  

Nur Arbeitgeber, die einen deutlich 
über dem Mindestlohn liegenden 
Betrag zahlen, können somit sicher 
davon ausgehen, dass der Anspruch 
auf den Mindestlohn für die geleiste-
ten Arbeitsstunden bereits durch 
Zahlung des verstetigten Arbeitsent-
gelts erfüllt ist. Da das Mindestlohn-
gesetz hinsichtlich des Sockelbetrags 
für jedes Arbeitsverhältnis gilt, ist der 
Arbeitgeber zukünftig in Grenzfällen 
gut beraten, für die Vergütungsbe-
standteile, die unterhalb und oberhalb 
des Mindestlohns liegen zwei ge-
trennte Arbeitszeitkonten einzuführen. 
Entgegenstehende betriebliche oder 
tarifliche Vereinbarungen müssen 
geändert werden. 

Unabdingbarkeit 
des Mindestlohns 
Vereinbarungen, die den Anspruch 
auf Mindestlohn unterschreiten oder 
seine Geltendmachung beschränken 
oder ausschließen, sind "insoweit" 
unwirksam (§ 3 MiLoG). Ein Verzicht 
der Arbeitnehmer auf den Mindest-
lohn ist ausschließlich durch gerichtli-
chen Vergleich, d.h. nicht etwa durch 
bloßes Unterlassen der Geltendma-
chung durch den Arbeitnehmer, Aus-
gleichsquittungen oder Aufhebungs-
vereinbarungen möglich.  

Auch eine Verwirkung oder ein Verfall, 
z.B. auf der Grundlage vereinbarter 
Ausschlussklauseln oder Verfallsfris-
ten tritt nicht ein, soweit der Mindest-
lohn betroffen ist. Es bleibt lediglich 

bei der Geltung der allgemeinen ge-
setzlichen Verjährungsregelungen. 

Zukünftig sollte deshalb in entspre-
chenden Vereinbarungen zwischen 
der dem Mindestlohngesetz unterlie-
genden Vergütung und der darüber 
hinausgehenden, vom Mindestlohn-
gesetz nicht erfassten Vergütung 
unterschieden werden. 

Geringfügig Be-
schäftigte 
Geringfügig Beschäftigte, d.h. Perso-
nen, deren Monatsgehalt EUR 450 
nicht übersteigt oder deren Beschäfti-
gung innerhalb eines Kalenderjahres 
zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
nicht übersteigt, unterliegen ebenfalls 
den Bestimmungen des Mindestlohn-
gesetzes.  

Arbeitgeber sollten deshalb noch im 
Laufe dieses Jahres prüfen, ob das 
monatliche Entgelt geringfügig Be-
schäftigter unter Zugrundelegung der 
vertraglich festgelegten oder tatsäch-
lich erbrachten Zahl der Arbeitsstun-
den nach Einführung des Mindest-
lohns EUR 450 übersteigen wird. Dies 
ist der Fall bei einer Arbeitszeit von 
über 52 Stunden im Monat. Wird die 
maximale Stundenzahl nicht eingehal-
ten, ist ab dem 1. Januar 2015 nicht 
nur für jede darüber hinaus geleistete 
Arbeitsstunde zusätzliche Vergütung 
zu zahlen, sondern findet außerdem 
automatisch ein Wechsel in eine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit 
mit den daraus resultierenden 
Rechtsfolgen statt.  

Die Einführung des Mindestlohns wird 
somit für viele Arbeitgeber von gering-
fügig Beschäftigten bedeuten, dass 
sie die Stundenzahl reduzieren und 
die genaue Einhaltung dieser redu-
zierten Stundenzahl monatlich recht-
zeitig, um gegebenenfalls noch rea-

gieren zu können, kontrollieren müs-
sen. 

Stück- und Ak-
kordlohn 
Die Vereinbarung von Stück- und 
Akkordlöhnen bleibt zwar auch nach 
Einführung des Mindestlohns zulässig, 
allerdings nur, wenn der Arbeitgeber 
sicherstellt, dass der Mindestlohn für 
jede der tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden erreicht wird. Für den 
Arbeitgeber ergibt sich daher die 
Notwendigkeit, Stück- und Akkord-
lohnabrechnungen unter Berücksich-
tigung der Arbeitszeit jedes einzelnen 
Arbeitnehmers in einen effektiven 
Bruttostundenlohn umzurechnen. 

Dies führt im Ergebnis dazu, dass der 
mit der Vereinbarung von Stück- und 
Akkordlöhnen regelmäßig verbund-
ende Zweck, Arbeitnehmer zu einem 
schnellen Arbeitstempo zu animieren 
oder unabhängig vom Arbeitstempo 
des einzelnen Arbeitnehmers nur eine 
festgelegte Vergütung zu zahlen, 
nicht mehr erreicht werden kann, weil 
sichergestellt werden muss, dass sie 
bei einer unter dem Mindestlohn 
liegenden Stück- oder Akkordlohnab-
rechnung pro Zeitstunde stets einen 
Anspruch auf Aufstockung auf den 
Mindestlohn haben. Sinnvoll kann ein 
Stück- oder Akkordlohn bleiben, wenn 
dieser lediglich eine Art Leistungszu-
lage auf den Mindestlohn darstellt. 

Haftung des Auf-
traggebers 
Auftraggeber von Dienst- oder Werk-
leistungen haften für die Zahlung des 
Mindestlohns durch die von ihnen 
beauftragten Unternehmer, insbeson-
dere Generalunternehmer wie auch 
Sub- oder Nachunternehmer 
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(§ 13 MiLoG). Dabei haftet der Auf-
traggeber nicht nur verschuldensun-
abhängig, sondern darüber hinaus 
extrem weit, nämlich wie ein Bürge, 
der auf die Einrede der Vorausklage 
verzichtet hat. Das bedeutet, dass er 
nicht nur für ihm möglicherweise gar 
nicht bekannte inländische und auch 
ausländische Sub- oder Nachunter-
nehmer haftet, sondern außerdem 
unmittelbar von deren Arbeitnehmern 
in Anspruch genommen werden kann, 
ohne diese zunächst an ihre Arbeit-
geber verweisen zu können.  

Schwierig zu beurteilen kann die 
Frage sein, wie der Begriff des "Auf-
traggebers" in diesem Sinn zu fassen 
ist. Eindeutig erfasst sind die typi-
schen Generalunternehmerkonstella-
tionen. Unklar ist dagegen, wie 
Dienst- und Werkverträge zu Erfül-
lung eigener Zwecke zu bewerten 
sind (z.B. Reinigung der Büros, Ver-
waltung des Fuhrparks, Führung der 
Betriebskantine). 

Um das Haftungsrisiko zu begrenzen, 
sollten Auftraggeber ihren Auftrag-
nehmern bereits vor der Auftragsver-
gabe entsprechende Fragen stellen 
und die Einhaltung der Anforderungen 
des Mindestlohngesetzes gegebenen-
falls prüfen oder bestätigen (lassen). 
Werk- oder Dienstleistungsverträge 
sollten darüber hinaus weitere Absi-
cherungen des Auftraggebers enthal-
ten wie z.B. Nachweispflichten, (au-
ßerordentliche) Kündigungsrechte bei 
Verstößen gegen das Mindestlohnge-
setz, Kontrollrechte, Einschränkungen 
bezüglich der Einschaltung von Sub- 
oder Nachunternehmern, Freistel-
lungsansprüche, Vertragsstrafenrege-
lungen und möglichst auch die Stel-
lung von Sicherheiten, da vertragliche 
Ansprüche des Auftraggebers im 
Insolvenzfall des Auftragnehmers 
wertlos sind. Außerdem sollte die 
tatsächliche Einhaltung der vereinbar-
ten Regeln durch den Auftraggeber 

regelmäßig zumindest durch Stich-
probenkontrollen überprüft werden.  

Arbeitgeber mit 
Sitz im Ausland 
Nicht nur Arbeitgeber mit Sitz im 
Inland sind durch das Mindestlohnge-
setz erfasst. Auch solche mit Sitz im 
Ausland sind verpflichtet, ihren auch 
nur vorübergehend mit Tätigkeiten im 
Inland beschäftigten Arbeitnehmern 
ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe 
des Mindestlohns zu zahlen. Hier 
kann es zu problematischen Konstel-
lationen kommen, weil unklar ist, 
wann solche Arbeitnehmer im Sinne 
des Mindestlohngesetzes "vorüber-
gehend" im Inland beschäftigt werden 
(z.B. Kraftfahrer aus dem Ausland 
während der Durchreise durch die 
Bundesrepublik Deutschland in ein 
anderes Land?). 

Ausländische Arbeitgeber und Verlei-
her müssen außerdem die von ihnen 
in den in § 2a Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz ("SchwarzArbG") 
genannten Wirtschaftsbereichen 
(Baugewerbe, Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbe, Personenbe-
förderungsgewerbe, Speditions-, 
Transport- und damit verbundene 
Logistikgewerbe, Schaustellergewer-
be, bei Unternehmen der Forstwirt-
schaft, Gebäudereinigungsgewerbe, 
bei Unternehmen, die sich am Auf- 
und Abbau von Messen und Ausstel-
lungen beteiligen, Fleischwirtschaft) 
beschäftigen Arbeitnehmer bei der 
zuständigen Behörde der Zollverwal-
tung anmelden und detaillierte Anga-
ben über die Beschäftigung machen. 
Dabei haben sie der Anmeldung eine 
Versicherung beizufügen, dass sie 
den im Inland beschäftigten Arbeit-
nehmern eine Vergütung nach dem 
Mindestlohngesetz bezahlen. 

Kontrolle und 
Durchsetzung 
durch Behörden 
Die für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten des Arbeitgebers zuständi-
gen Behörden der Zollverwaltung sind 
bei allen Arbeitgebern, die einen 
Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, 
unter anderem dazu befugt, Einsicht 
in Arbeitsverträge, Niederschriften 
nach § 2 Nachweisgesetz und andere 
Geschäftsunterlagen zu nehmen, die 
mittelbar oder unmittelbar Auskunft 
über die Einhaltung des Mindestlohns 
geben (§ 15 MiLoG). Darüber hinaus 
werden dem Arbeitgeber entspre-
chend §§  2 bis 6, 14, 15, 20, 22, und 
23 SchwarzArbG umfangreiche Dul-
dungs- und Mitwirkungspflichten bei 
der jederzeit möglichen Prüfung von 
Personen und Geschäftsunterlagen 
auferlegt. Danach sind die zuständi-
gen Behörden und die sie unterstüt-
zenden Stellen befugt, Geschäfts-
räume und Grundstücke des Arbeit-
gebers und des Auftraggebers von 
selbstständig tätigen Personen sowie 
des Entleihers während der Arbeits-
zeit der dort tätigen Personen zu 
betreten und dabei unter anderem 

• von diesen Auskünfte hinsichtlich 
ihrer Beschäftigungsverhältnisse 
oder ihrer Tätigkeiten einzuholen 
und 

• Einsicht in von ihnen mitgeführte 
Unterlagen zu nehmen, von de-
nen anzunehmen ist, dass aus ih-
nen Umfang, Art oder Dauer ihrer 
Beschäftigungsverhältnisse oder 
Tätigkeiten hervorgehen oder ab-
geleitet werden können. 

Entsprechende Befugnisse bestehen, 
wenn die betreffenden Personen zur 
Ausführung von Dienst- oder Werk-
leistungen bei Dritten tätig sind. 
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Darüber hinaus sind die zuständigen 
Behörden und die sie unterstützenden 
Stellen befugt, 

• die Personalien der in den Ge-
schäftsräumen oder auf dem 
Grundstück des Arbeitgebers, 
Auftraggebers oder des Dritten 
sowie des Entleihers tätigen Per-
sonen zu überprüfen, 

• Geschäftsräume und Grundstü-
cke des Arbeitgebers und Auf-
traggebers von Dienst- oder 
Werkleistungen sowie des Ent-
leihers während der Geschäfts-
zeit zu betreten und dort Einsicht 
in die Lohn- und Meldeunterlagen, 
Bücher und andere Geschäftsun-
terlagen zu nehmen, aus denen 
Umfang, Art oder Dauer von Be-
schäftigungsverhältnissen her-
vorgehen oder abgeleitet werden 
können. 

Bei entsprechenden Untersuchungen 
gemachte Zufallsfunde, die auf ande-
re Ordnungswidrigkeiten oder gar 
Straftaten schließen lassen, können 
mit ausgewertet und weiteren Ermitt-
lungen zugrunde gelegt werden. 

Erstellung und Be-
reithaltung von 
Dokumenten 
Arbeitgebern werden durch das Min-
destlohngesetz zukünftig weitere 
Pflichten zur Erstellung und Bereithal-
tung von Dokumenten auferlegt (§ 17 
MiLoG). Danach muss jeder Arbeit-
geber, der geringfügig Beschäftigte im 
Sinne des § 8 Absatz 1 SGB IV oder 
in den in § 2a SchwarzArbG genann-
ten Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen beschäftigt, Beginn, 
Ende und Dauer der täglichen Ar-
beitszeit dieser Arbeitnehmer spätes-
tens bis zum Ablauf des siebten auf 

den Tag der Arbeitsleistung folgenden 
Kalendertages aufzeichnen. Diese 
Aufzeichnungen sind mindestens 
zwei Jahre beginnend ab dem für die 
Aufzeichnung maßgeblichen Zeit-
punkt aufzubewahren. Dieselben 
Pflichten gelten auch für Entleiher, 
denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur 
Arbeitsleistung in einem der in 
§ 2a SchwarzArbG genannten Wirt-
schaftszweig überlässt. Nach dem 
Gesetzeswortlaut sind von diesen 
Aufzeichnungspflichten nicht nur die 
Arbeitnehmer erfasst, deren Vergü-
tung sich auf den Mindestlohn be-
schränkt, sondern auch alle anderen 
Arbeitnehmer. 

Insbesondere Arbeitgeber, die bisher 
auf die Zeiterfassung von bei ihnen 
angestellten geringfügigen Beschäf-
tigten verzichtet haben, weil diese 
einen Stück- oder Akkordlohn erhal-
ten (z.B. die häufig als Beispiel ge-
nannten Zeitungszusteller), werden in 
Zukunft geeignete Zeiterfassungssys-
teme entwickeln und vorhalten müs-
sen, um die Einhaltung der Anforde-
rungen des Mindestlohngesetzes 
sicherzustellen. 

Unterschreitung 
des Mindestlohns 
Vergütungslohnvereinbarungen, die 
den Mindestlohn unterschreiten, sind 
unwirksam. Unklar ist jedoch, ob 
Arbeitnehmer in diesem Fall lediglich 
Anspruch auf Zahlung des gesetzli-
chen Mindestlohns oder einen An-
spruch auf Zahlung der üblichen 
Vergütung haben (§ 612 Bürgerliches 
Gesetzbuch). 

Ist letzteres anzunehmen, wäre der 
Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Zahlung der üblichen Vergütung da-
bei keineswegs auf die nach dem 
Mindestlohngesetz niedrigste zulässi-
ge Zahlung des Mindestlohns in Höhe 

von 8,50 EUR beschränkt. Die ge-
schuldete übliche Vergütung bemisst 
sich vielmehr nach derjenigen Vergü-
tung, die am gleichen Ort und in glei-
chen oder ähnlichen Gewerben oder 
Berufen für entsprechende Tätigkei-
ten üblicherweise bezahlt wird. Dabei 
sind auch stets die konkreten Um-
stände des Einzelfalls, d.h. die per-
sönlichen Verhältnisse des einzelnen 
Arbeitnehmers (Alter, Familienstand, 
Kinderzahl, Berufserfahrung, Dienst-
alter) zu berücksichtigen. 

Häufig wird es sich dabei um ein-
schlägige tarifliche Vergütungen han-
deln, die unter Umständen erheblich 
über dem gesetzlichen Mindestlohn 
liegen. Ist die Bestimmung einer übli-
chen Vergütung nicht möglich, ist 
diese nach billigem Ermessen festzu-
setzen, gegebenenfalls wird sie durch 
gerichtliches Urteil bestimmt. 

Sanktionen 
Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz sind Ordnungswidrigkeiten. Vor-
sätzliche oder auch nur fahrlässige 
Verstöße des Arbeitgebers können 
gegenüber seinen gesetzlichen Ver-
tretern (Geschäftsführer, Vorstände 
oder sonstige vertretungsberechtigte 
Organe) sowie den sogenannten 
gewillkürten Vertretern, die damit 
beauftragt sind, den Betrieb ganz 
oder zum Teil zu leiten, oder in eige-
ner Verantwortung Aufgaben wahrzu-
nehmen, die dem Inhaber des Betrie-
bes obliegen (etwa Betriebsleiter, 
Generalbevollmächtigte, Prokuristen) 
mit Geldbußen von bis zu 
EUR 500.000 geahndet werden. 

Darüber hinaus können Arbeitgeber 
bei Verstößen gegen das Mindest-
lohngesetz von der Teilnahme an 
einem Wettbewerb um Liefer-, Bau- 
oder Dienstleistungsaufträge im 
Rahmen der Vergabe öffentlicher 
Aufträge für eine angemessene Zeit 
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bis zur nachgewiesenen Wiederher-
stellung ihrer Zuverlässigkeit ausge-
schlossen werden. 

Wird der Mindestlohn durch den Ar-
beitgeber unterschritten, kommt darü-
ber hinaus aber auch wegen der 
damit verbundenen Nicht-Zahlung 
geschuldeter Beiträge zur Sozialver-
sicherung eine Strafbarkeit wegen der 
Vorenthaltung und Veruntreuung von 
Arbeitsentgelt nach § 266a Strafge-
setzbuch ("StGB") und wegen Wu-

chers nach § 291 StGB in Betracht. 
Wird der Mindestlohn durch vom 
Auftraggeber beauftrage Sub- oder 
Nachunternehmer unterschritten, 
können die Organe oder Vertreter des 
Auftraggebers zudem wegen Beihilfe 
strafbar sein. 

Anpassungsbedarf 
Das Mindestlohngesetz wird nach 
alledem in vielen Fällen erhebliche 
Auswirkungen auf betriebliche und 

tarifliche Vergütungsmodelle aber 
auch auf Zeiterfassungs- und andere 
betriebliche Systeme haben. Notwen-
dige Anpassungen müssen 
schnellstmöglich ermittelt und Ände-
rungen verhandelt und vereinbart 
oder gegebenenfalls auch durch 
vorsorgliche Kündigungen bestehen-
der Vereinbarungen vorgenommen 
werden. 
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